
Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Brakel 

 
Satzung vom 05.12.2018 

über die Festlegung der Merkmale der endgültigen 
Herstellung der Erschließungsanlage 

"Rektor-Micus-Weg" in der Gemarkung Brakel 
 
 
Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 
2141) in der zurzeit gültigen Fassung und § 7 i.V.m. § 41 Abs.1 Satz 2 Buchsta-
be f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff/SGV. NRW.2023) in der zurzeit gültigen Fas-
sung hat der Rat der Stadt Brakel in seiner Sitzung am 04.12.2018 folgende Sat-
zung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Merkmale der endgültigen Herstellung 
 

a) Die Erschließungsanlage "Rektor-Micus-Weg" einschließlich des Wen-
dehammers, östlich abgehend von der Straße "Brunnenallee", (Flur 9, 
Flurstück 45) in der Gemarkung Brakel (siehe Lageplan) gilt abweichend von 
den in § 8 Abs. 1 der Satzung der Stadt Brakel über die Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen vom 17.12.1987 festgelegten Merkmalen mit folgenden 
Merkmalen als endgültig hergestellt: 

 
an der südlichen Straßenseite mit einseitiger höhengleicher Gehweg-
anlage. 

 

 
 

  

 



 
 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung über die Festlegung der Merkmale der endgültigen Her-
stellung der Erschließungsanlage "Rektor-Micus-Weg" in der Kernstadt der Stadt 
Brakel wird hiermit gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 und der Verordnung über die öffent-
liche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverord-
nung) vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der jeweils zurzeit gültigen Fassung 
öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
  oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Brakel vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
33034 Brakel, 05.12.2018    Hermann Temme 
        Bürgermeister 

 



Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Brakel 

 
Widmung der Straße Rektor-Micus-Weg im  

Bereich der Stadt Brakel 
 
 
 
Die nachfolgend näher bezeichnete Erschließungsanlage wird als Gemein-
destraße gem. § 6 des z.Z. gültigen Landesstraßen- und Wegegesetzes Nord-
rhein-Westfalen mit sofortiger Wirkung für den öffentlichen Verkehr gewidmet: 

  =  gewidmete „Straßenfläche“ 
 
 

 
 
Kernstadt Brakel 
"Rektor-Micus-Weg"  (Anliegerstraße) 

Gemarkung Brakel, Straßengrundstücke Flur 9, Flurstück 45 in der Kernstadt 
Brakel gemäß nachstehendem Lageplan 
 
 
 

 

  

 



 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Widmungsverfügung kann vor dem Verwaltungsgericht Minden (Post-
anschrift: Postfach 3240, 32389 Minden; Hausanschrift: Königswall 8, 32423 
Minden) binnen eines Monats nach deren Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe der elektronischen Rechtsver-
kehrsverordnung –ERVVO VG/FG –vom 23.11.2005 (GV NRW 2005 S. 926) in 
der derzeit geltenden Fassung erhoben werden. 
 
Brakel, den 07.12.2018    Hermann Temme 
        Bürgermeister 

 
 



 

Die Löschgruppe Hembsen  
trauert um Franz Wiedemeier 

 
 

Im Alter von 90 Jahren verstarb der Oberfeuerwehrmann Franz 
Wiedemeier. Seit 1950 war der Verstorbene Mitglied der Löschgruppe 
Hembsen und hat jahrelang seinen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr 
verrichtet. 
Auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst im Jahre 1988 hat 
er sich stets für die Belange der Feuerwehr interessiert und eingesetzt. 
 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
    Sven Heinemann        Julian Büse 
Leiter der Feuerwehr       Löschgruppenführer 

 
 

 





Böllerverbot an Fachwerkhäusern 
 
Böllern ja, aber nicht in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie Reet- 
und Fachwerkhäusern.  
Wer eine Silversterparty plant, sollte bitte darauf achten, wo er pyrotechnische Gegenstände 
abbrennt, denn nicht überall ist dies erlaubt, darauf weist die Stadt Brakel hin.   
„Wir appellieren an die Vernunft der Menschen, dass es erst gar nicht zu einem Brand oder Schaden 
durch Feuerwerkskörper kommt, sagen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Brakel. „Sollte 
es in der Innenstadt durch eine Silvesterrakete  zu einem Brand eines historischen Gebäudes 
kommen, entsteht schließlich nicht nur ein großer materieller, sondern auch ein kultureller 
Schaden.“ 
 
 



Die Stadt Brakel informiert: 
 

 

Fahrerbesprechung Bürgerbusverein 
 
 
Die nächste Fahrerbesprechung des Bürgerbusvereins Brakel ist am Donnerstag, 20.12.2018. Die Versammlung 
beginnt um 19.00 Uhr im Gasthaus Tegetmeier, Hanekamp 14. Alle ehrenamtlichen Fahrer/innen und alle 
interessierten Bürger/innen sind zu der Fahrerbesprechung willkommen.   
 
Weitere Informationen gibt es unter 05272-360 1240 oder 05272-8287. 
 
 
 

 






